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Index

16/02 Rundfunk

40/01 Verwaltungsverfahren

91/01 Fernmeldewesen

Norm

RGG 1999 §2 Abs5

RGG 1999 §7 Abs1

VStG §27 Abs1

1. VStG § 27 heute

2. VStG § 27 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 27 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VStG § 27 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Die Verwaltungsübertretung gemäß § 7 Abs. 1 vierter Fall RGG 1999 wird nicht bereits zu dem Zeitpunkt begangen, zu

dem der Täter den inneren Entschluss fasst, die Mitteilung verweigern zu wollen, sondern erst dann, wenn die

Mitteilung nicht rechtzeitig bei der GIS eingelangt ist. So könnte sich etwa ein Auskunftsp>ichtiger, der die Mitteilung

nicht verweigern wollte, aber dessen Mitteilung auf dem Postweg verloren gegangen ist, auch nicht darauf berufen, er

habe seiner Mitteilungsp>icht durch einmalige Postaufgabe bereits Genüge getan und sei zu einer neuerlichen

Mitteilung nicht mehr verp>ichtet.Die Verwaltungsübertretung gemäß Paragraph 7, Absatz eins, vierter Fall RGG 1999

wird nicht bereits zu dem Zeitpunkt begangen, zu dem der Täter den inneren Entschluss fasst, die Mitteilung

verweigern zu wollen, sondern erst dann, wenn die Mitteilung nicht rechtzeitig bei der GIS eingelangt ist. So könnte

sich etwa ein Auskunftsp>ichtiger, der die Mitteilung nicht verweigern wollte, aber dessen Mitteilung auf dem Postweg

verloren gegangen ist, auch nicht darauf berufen, er habe seiner Mitteilungsp>icht durch einmalige Postaufgabe

bereits Genüge getan und sei zu einer neuerlichen Mitteilung nicht mehr verpflichtet.
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